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Tarifsystem: allgemein: Grund
sätze für die Vergütung bestimm
ter Dienst- und Verkehrsleistun
gen sowie für die Entlohnung in 
den einzelnen Zweigen der Volks
wirtschaft. In der Arbeitsökono
mie das System staatlicher Maß
nahmen und Bestimmungen, auf 
deren Grundlage der Tariflohn 
für die Arbeiter und Angestellten 
entsprechend der Kompliziertheit 
der Arbeit, den Arbeitsanforde
rungen des Arbeitsbereichs und 
entsprechend der gesellschaft
lichen Bedeutung des betreffen
den Produktionszweigs differen
ziert festgelegt wird. Das T. ist 
neben anderen Kennziffern, die 
der Messung der quantitativen 
Seite der Arbeitsleistung (z. B. 
Planung des Lohnfonds und der 
Leistungslöhne) dienen, eine wei
tere wesentliche Grundlage zur 
Durchsetzung des Gesetzes der 
Verteilung nach der Arbeits
leistung. Zum T. gehören die 
Tariftabellen, die tabellarische 
Zusammenfassung der Tarifsätze 
der Lohn- und Gehaltsgruppen 
für die einzelnen Wirtschafts
zweige sowie die Lohn- und Ge
haltsgruppenkataloge, nach de
nen die Einstufung der Beschäf
tigten entsprechend dem im Ar
beitsvertrag vereinbarten Arbeits
bereich unter Berücksichtigung 
der Qualifikation erfolgt. Das T. 
hat in Verbindung mit der rich
tigen Bewertung der Arbeit und 
der Differenzierung des Lohns 
große Bedeutung für die mate
rielle Interessiertheit an der 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität, der Qualifizierung und der 
Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution.

Tarifvertrag: zeitlich begrenzte
Vereinbarung zwischen Gewerk

schaften und Untemehmervertre- 
tungen zur Regelung grundsätz
licher Arbeitsbedingungen (vor 
allem Lohn, Arbeitszeit, Urlaub) 
im kapitalistischen Betrieb. 
Der T. enthält im wesentlichen 
die Verkaufsbedingungen der 
Ware Arbeitskraft. Abgeschlossen 
werden sie z. B. in Westdeutsch
land zwischen einer oder mehre
ren Gewerkschaften und einem 
kapitalistischen Unternehmen 
(Firmentarif) oder einem Unter
nehmerverband (Verbandstarif). 
Der T. hat einen bestimmten fach
lichen, räumlichen und zeitlichen 
Geltungsbereich; die tariflichen 
Lohn-, Gehalts-, Arbeitszeit-, Ur
laubsregelungen usw. stellen Min
destbedingungen dar. Die Rah
men- oder Mantel-T. erstrecken 
sich über ein umfassendes Tarif
gebiet oder über umfassendere 
Bedingungen (z. B. allgemeine 
Arbeitszeit- und Urlaubsregelun
gen, Schlechtwettervereinbarun
gen u. ä.) und ergänzen kurz
fristige oder räumlich begrenzte 
Tarifabkommen. Während die Ar
beiter die T. auf eine kürzere 
Laufzeit zu begrenzen versuchen, 
ist die Monopolbourgeoisie be
strebt, möglichst langfristige T. 
abzuschließen, um die Anglei
chung der Löhne an die steigen
den Lebenshaltungskosten zu er
schweren. Die T. sind ein Ergeb
nis des Kampfes der Arbeiter
klasse. Ihr Inhalt widerspiegelt 
mehr oder weniger das jeweilige 
Kräfteverhältnis zwischen Arbei
terklasse und Bourgeoisie.

T echnik :  Gesamtheit der durch 
die Menschen geschaffenen Mit
tel und Verfahren in allen gesell
schaftlichen Bereichen; d. h., die
T. ist nicht an die £phäre der un
mittelbaren Produktion gebun-


